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Häusliche Fachpflege: Aktualisierte G-BA
Richtlinie erweitert Befugnisse

Qualifizierte Pflegefachkräfte in der häuslichen Krankenpflege können
künftig  mehr  Verantwortung  tragen.  Sie  dürfen  bei  bestimmten
medizinischen Maßnahmen eigenständig  entscheiden,  wie  oft  und wie
lange diese eingesetzt werden sollen, wenn die ärztliche Verordnung dazu
keine Vorgaben macht.

Für diesen Schritt hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am 21. Juli den
Weg  frei  gemacht  und  die  Häusliche  Krankenpflege-Richtlinie  (HKP-RL)
angepasst.  Welche  Qualifikationen  Pflegefachkräfte  für  die  neue
Kompetenzerweiterung  konkret  haben  sollen,  werden  künftig  entsprechende
Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen und Pflegeverbänden vorgeben.
Jedenfalls  gilt  aber:  Die  Anforderungen  für  die  beschriebene  eigenständige
Tätigkeit sind nur erfüllt, wenn die Pflegefachkräfte eine mindestens 3-jährige
Ausbildung vorweisen und einschlägige Berufserfahrung besitzen, so der G-BA.
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Welche Leistungen sich für eine eigenständige Entscheidung von qualifizierten
Pflegefachkräften im Hinblick auf Dauer und Häufigkeit eignen, ist künftig in der
HKP-Richtlinie  aufgeführt.  Dazu  gehören  beispielsweise  Maßnahmen  bei  der
Stomabehandlung oder beim Versorgen von akuten Wunden. Die Richtlinie listet
quantitative Orientierungswerte für die Häufigkeit und Dauer von Maßnahmen
bezogen auf den Regelfall auf – von ihnen können die verordnenden Ärztinnen
und Ärzte und nunmehr ggf. auch die Pflegefachkräfte abweichen, wenn das im
Einzelfall notwendig ist.

Bereits  bisher  sieht  die  Richtlinie  einen  regelmäßigen  Austausch  zwischen
Pflegefachkräften  und  den  verordnenden  Ärztinnen  und  Ärzten  vor.  Dieser
Austausch soll nun intensiviert werden und erfolgt bei Leistungen mit erweiterter
Pflegeverantwortung  der  Pflegefachkraft  regelmäßig.  Das  grundsätzliche
Verfahren bei der häuslichen Krankenpflege – Verordnung durch niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte sowie die Genehmigung durch die Krankenkasse – ist von
den neuen Befugnissen für Pflegefachkräfte nicht betroffen. Allerdings werden
die Krankenkassen den Pflegedienst als möglichen Adressaten zukünftig in den
Austausch zum Genehmigungsverfahren mit einbinden (müssen).

Mit seinem aktuellen Beschluss setzt der G-BA einen Auftrag des Gesetzgebers
aus dem Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz (GVWG) um. Durch
den  Kompetenzzuwachs  im  Bereich  der  häuslichen  Krankenpflege  hofft  der
Gesetzgeber, dass der Pflegeberuf attraktiver wird.


